
Verfassungsurkunde Bayerns, 1818.

verbände (Titel IV) wird unbeschadet der in den Gesetzen geordneten
Mitwirkung des Kreisausschusses und des Bezirksausschusses in erster
Instanz von dem Landrate als Vorsitzenden des Kreisausschusses, in
höherer und letzter Instanz von dem Regierungspräsidenten geübt. . .

Sechster Titel. Ausführungs- und Übergangsbestimmungen.
§ 146. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1892

in Kraft . . .

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenen Unterschrift und beigedrucktem
Königlichen Jnsiegel.

Gegeben Amsterdam den 3. Juli 1891.
Wilhelm.

v. Caspari. v. Boetticher. Herrfurth, v. Schelling. Frhr. v. Berlepsch
Miquel. v. Kaltenborn, v. Heyden. Gr. v. Zedlitz. Thielen.

V.

Andere deutsche Bundesstaaten.
Nr. 46. Aus der Verfassungsurkunde des Königreichs Bayern.

26. Mai 1818.
(K. Vinding a. a. O. V. Heft [1896].)

... Die gegenwärtige Akte ist nach vorgegangener reifer und
vielseitiger Beratung und nach Vernehmung unseres Staatsrates das
Werk unseres ebenso freien als festen Willens . . .

Tit. H. Von dem Könige und der Thronfolge.
§ 1. Der König ist das Oberhaupt des Staates, vereiniget in

sich alle Rechte der Staatsgewalt und übt sie unter den von ihm
gegebenen, in der gegenwärtigen Verfassungsurkunde festgesetzten Be¬
stimmungen aus. Seine Person ist heilig und unverletzlich.

§ 2. Die Krone ist erblich in dem Mannesstamme des könig¬
lichen Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatisch-linea-
lischen Erbfolge.

Tit. IV. Von allgemeinen Rechten und Pflichten.
§ 5. Jeder Bayer ohne Unterschied kann zu allen Zivil-, Militär-

und Kirchenämtern oder Pfründen gelangen.
§ 8. Der Staat gewährt jedem Einwohner Sicherheit seiner

Person, seines Eigentums und seiner Rechte.
§ 9. Jedem Einwohner des Reichs wird vollkommene Ge¬

wissensfreiheit gesichert . . . Die in dem Königreiche bestehenden

drei christlichen Kirchen-Gesellschaften genießen gleiche bürgerliche und
politische Rechte . . .


